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Einsicht in Gesetzlichkeit

Paulus als verstandnisvoller Ausleger des menschlichen Lebens

von Hans Weder

Im folgenden sollen einige Momente dessen zur Sprache kommen,
was Paulus anhand seiner Auseinandersetzung mit dem Phinomen Gesetz
herausgearbeitet hat. Die momentane Diskussionslage macht zwei Vorbe-
merkungen notwendig.

Hier geht es nicht darum, die Frage nach dem Verhiltnis des Paulus
zum Gesetz als Frage nach dem Verhiltnis von Judentum und Christen-
tum zu stellen. Diese sozusagen religionspolitische Frage mag auch inte-
ressant sein, sie fithrt jedoch weit weg von den Schitzen, die das paulini-
sche Gesetzesverstdndnis in sich birgt. Unsere Fragestellung hat deshalb
viel grundlegender zu sein. Wir fragen nach der «Gesetzlichkeit» als einem
elementaren Missverstindnis des Lebens. Diese Gesetzlichkeit lisst sich
keineswegs historisch fixieren im Judentum, wiewohl sie mit Sicherheit
auch dort vorkommt, so gut wie sie im Christentum anzutreffen ist. Wir
fragen nach dem Verstindnis des menschlichen Lebens, wie es in der
Alternative von Gesetz und Evangelium zum Ausdruck kommt. Und wir
fragen nach dem Gottesbild, das in der Wahrnehmung Gottes als eines
Gesetzgebers oder aber eines den Gottlosen rechtfertigenden Gottes kon-
stituiert wird. Wir betrachten also theologische Sétze nicht so, als ob sie
Theorien liber transzendente Gegenstinde darstellten, vielmehr so, dass
ihr Lebens- und Erfahrungsbezug zum tragen kommen kann.

In neuester Zeit wird mit zunehmender Haufigkeit behauptet, Paulus
habe das jiidische Gesetz {iberhaupt missverstanden. Solchen Behauptun-
gen ist grundsitzlich zu misstrauen. Denn erstens ist es — historisch gese-
hen — prinzipiell nicht plausibel, dass ein Mensch, der als Diasporajude
und Pharisder immerhin eine grosse Nahe zur religiosen Praxis seines
Volkes hatte, ausgerechnet das Zentralste, das Gesetz, schlechter verstan-
den hitte als ein Exeget, der einen Abstand von 2000 Jahren hat. Und
zweitens ist Misstrauen — theologisch gesehen — angebracht, weil beim
genannten Urteil ein entscheidender Punkt iibersehen wird. Paulus argu-
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mentiert in keinem Falle auf dem Boden des Gesetzes. Seine Einschdtzung
des Gesetzes geschieht auf der Grundlage der Christuserfahrung, die fiir
ihn alles verdnderte. Gesetz ist also ein Unterthema der Christologie,
nicht umgekehrt. Paulus kdme es nie in den Sinn zu behaupten, was er
entdeckt habe, hitte auch durch das Gesetz entdeckt werden konnen. Das
Urteil, Paulus habe des Gesetz missverstanden, argumentiert demgegen-
iiber stets auf dem Boden des Gesetzes. Deshalb verfehlt es von vorn-
herein die paulinische Denkebene.

Diese beiden Vorbemerkungen haben das Ziel, den Horizont der
folgenden Uberlegungen anzugeben. Es geht darum, Einsicht in die Ge-
setzlichkeit als ein Lebensphdnomen zu gewinnen, und zwar — dies ist
vielleicht doch ein religionspolitischer Aspekt — allein mit der Absicht, der
selbstkritischen Reflexion der Christen zu dienen.

1. Werke des Gesetzes und Gerechtigkeit des Menschen (Rom 3, 20)

Im grossen Abschnitt Rom 1,18-3,20 geht es Paulus darum, die
menschliche Verfehlung (bei «Heiden» und Juden) als Offenbarung des
gottlichen Zorns zu verstehen: der Zorn Gottes kommt darin zur Erfah-
rung, dass die Menschen ausgeliefert sind an ihre eigene Verfehltheit. In
Roém 3,8-20 zieht Paulus das Fazit: Juden und Griechen sind alle unter
der Siinde. In dieser Situation wirkt das Gesetz als der grosse Ankléger.
Deshalb stopft es allen, die sich vom Gesetz her verstehen, das Maul. In
der Tat, wer sich durch das Gesetz auf den Willen Gottes aufmerksam
machen ldsst, wird betroffen schweigen angesichts seines faktischen Ver-
haltens. Und doch, selbst im betroffenen Schweigen bietet sich wiederum
das Gesetz als Hilfsmittel an, um aus der Misere herauszukommen. Die
Forderung des Guten gilt als aussichtsreiches Mittel, die Menschen zum
Guten zu bewegen. Nicht so bei Paulus. Hier beschrankt sich die Wirkung
des Gesetzes darauf, den Menschen den Mund zu stopfen. Paulus weiss,
dass das Gesetz in Sachen Gerechtigkeit vor Gott keine Stiitze ist. Diese
Einsicht ist nicht auf dem Boden des Gesetzes gewonnen, wie Phil 3,6
zeigt: «gemessen an einer Gerechtigkeit, wie sie durch Gesetz definiert ist,
bin ich makellos geworden». Die Erkenntnis, dass das Gesetz zu nichts
fiihrt, ist erst moglich, wenn einer sieht, wie nahe er am Kreuz steht.

In diesem Zusammenhang macht Paulus eine Entdeckung iiber die
Gerechtigkeit vor Gott: «Denn aufgrund von Gesetzeswerken wird kein
Mensch gerechtfertigt vor ihm (dh Gott)». (Rém 3,20). Gesetzeswerke
sind Taten, die ich nicht dem Néchsten, sondern Gott schuldig bin. In
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sakularer Zeit tritt an die Stelle Gottes das Ich des Menschen oder eine
Idee. Dann sind Gesetzeswerke das, was ich mir selbst oder einer Idee
schuldig bin. Paulus spricht von Taten, die die Gottesbeziechung des Men-
schen bearbeiten. Ausgerechnet von solchen Gott zugewandten Taten, die
uber jeden Zweifel erhaben zu sein beanspruchen, hilt Paulus fest, dass
sie den Menschen nicht ins rechte Verhéltnis zu Gott bringen kénnen.

Haufig wird dieser Satz so gelesen, als ob er von den fehlenden
Werken spriche. Als ob er sagte, der Mensch konne darum nicht ins
rechte Verhéltnis zu Gott kommen, weil er keine Werke habe. Dies mag
auch ein Aspekt dieses Satzes sein, dennoch spricht Paulus aber von den
vorhandenen, nicht den fehlenden Werken des Gesetzes. Paulus kritisiert
die Werke selbst, den werktétigen, gesetzlichen Gottesbezug. Die Gerech-
tigkeit, die ich mir erwirken kann, reicht in keiner Weise an das Verhiltnis
heran, das Gott selbst zu mir gewonnen hat. Man kénnte die Gerechtig-
keit vor Gott interpretieren als Wahrheit des menschlichen Lebens. Dann
bedeutet der Satz, dass kein Mensch durch sein Wirken, seine Produkte
und Ausserungen, an die Wahrheit seines Lebens herankommt. Paulus
argumentiert nicht mit der Schwiche des Menschen, er denkt nicht ausge-
hend von einem Defizit menschlicher Tatkraft. Er argumentiert mit der
Schwiche des Wirkens selbst: angesichts der Wahrheit, die das Leben in
den Augen Gottes schon gewonnen hat, bevor es mit Wirken beginnt,
wird klar, dass das Wirken an sie nicht heranreicht. Klar ist, dass die
Argumentationsgrundlage fiir eine solche Einsicht nicht mehr das Gesetz
ist. Grundlage ist vielmehr die Erfahrung, dass die Gerechtigkeit Gottes
jenseits des Gesetzes (also weder positiv noch negativ auf das Gesetz
bezogen) offenbar geworden ist (Rém 3,21). Grundlage ist die Erfahrung,
dass Gott den Menschen auf eine Weise gewlirdigt hat, dass alle menschli-
chen Versuche, wirkend an diese Wiirde heranzukommen, als gescheitert
gelten miissen (Rom 3,22b.23). Paulus denkt von jenseits des Gesetzes,
von Christus aus. Nur von dieser Erfahrung her haben seine Einsichten
ihre Evidenz, und es ist niemandem zu veriibeln, der Einspruch erhebt
gegen den Versuch, das Evangelium aufgrund des Gesetzes zu verifizieren.
Das Gesetz kann — auch nicht im Rahmen der «Bundesgesetzlichkeit» —
die Gerechtigkeit gar nicht so denken, wie sie aufgrund des Christusge-
schehens zur Erfahrung gekommen ist.

Wir befinden uns hier am Lebensnerv der paulinischen Theologie.
Dieser begegnet gegenwartig grossen Verstehensschwierigkeiten. Deshalb
mag eine hermeneutische Uberlegung erlaubt sein. Die Werke des Geset-
zes stehen — wenn sie gelingen — fiir den Respekt, den ich mir in den
Augen Gottes erwirken kann. Das ist nicht nichts, es ist respektabel.
Christus dagegen steht fiir die schopferische Liebe, die Gott mir entgegen-
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bringt, fiir die Liebe, die aus dem Feind Gottes einen Geliebten macht.
Eben diese Liebe ist es, die durch das Wirken verfehlt wird, weil das
Wirken auf den Respekt zielt, der die Liebe von vornherein umgeht. Man
kann wohl auch in menschlichen Lebensvorgingen beobachten, was diese
Einsicht des Paulus bedeutet. Gewiss, auch mein Wirken konnte ein Zeug-
nis fiir meine Sehnsucht sein, geliebt zu werden. Auch dem Menschen, der
mit Taten zu beeindrucken sucht, muss zugestanden werden, dass er da-
mit vielleicht nichts anderes als die Liebe seiner Umgebung sucht. Aber
wie kann ich geliebt werden, wenn ich der Liebe stindig mit dem erwirk-
ten Respekt in den Arm falle? Respekt kann ich mir erwirken, Liebe kann
ich nur finden. Und deshalb reicht mein Wirken gar nicht an die Wahrheit
heran, die ich als Geliebter habe. Oder eben: aus Werken des Gesetzes
wird kein Mensch gerechtfertigt vor Gott.

2. Vermehrung der Siinde durch Gesetz (Rom 5,20)

Im Zusammenhang der Gegeniiberstellung von Adam und Christus
(Rom 5,12-21) fallt ein sehr kritischer Satz liber das Gesetz: «Ein Gesetz
aber ist zwischenhineingekommen, damit die Verfehlung vermehrt wiirde.
Wo aber die Siinde vermehrt wurde, wurde der Uberschuss der Gnade
noch viel grosser» (Rom 5,20). Oft haben Nebensitze, die final ausge-
driickt werden («damit»), bei Paulus einen konsekutiven Sinn. So auch
hier: dadurch, dass ein Gesetz zwischenhineingekommen ist, wurde die
Verfehlung vermehrt. Zunichst ist deutlich, dass Paulus hier das Gesetz
relativiert; es ist ein Zwischenfall, eine Episode in der Geschichte Gottes
mit den Menschen. Diese Relativierung steht im Gegensatz zur Vorstel-
lung, wonach das Gesetz vor Anbeginn der Welt schon da war und auch
nach ihrem Ende noch dasein wird. Diese Relativierung belegt, dass das
Gesetz fiir Paulus keine universale Definitionsmacht mehr ist. Die wich-
tigste Aussage dieses Verses ist jedoch, dass das Gesetz nicht zur Vermin-
derung, sondern zur Vermehrung der Verfehlung beziehungsweise der
Siinde gefiihrt hat. Diese Aussage muss beim Wort genommen werden.
Sie schreibt dem Kommen des Gesetzes eine Vermehrung der Siinde zu,
nicht bloss ein buchhalterisches Festhalten und auch nicht bloss ein zur
Fiille bringen der Verfehlung, die immer schon da war. Wie konnen wir
uns diesen Vorgang vorstellen? :

Abzuweisen ist ein banales Verstdndnis: je mehr Verbote es in der
Welt gibt, desto mehr Ubertretungen sind méglich. Je mehr Biume Gott
verbietet, desto mehr verbotene Friichte konnen gegessen werden. Ein
solches banales Verstindnis muss nicht nur aus Respekt vor der Tiefe des
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paulinischen Denkens abgelehnt werden, sondern auch mit Blick auf Rom
7,7ff. Dort macht Paulus klar, dass sich die Siinde des Gesetzes bemaéch-
tigte, dass sich die Siinde sozusagen die Werke des Gesetzes unter den
Nagel riss. Dies bedeutet, dass die Siinde nicht mehr durch das Gesetz
definiert ist, etwa so, dass dic Menge der Siinden identisch wére mit der
Menge der Gesetzesiibertretungen. Vielmehr gewinnt die Siinde eine
Macht, die nun ihrerseits das Gesetz zu beherrschen vermag.

Wie soll man dann die vom Gesetz bewirkte Vermehrung der Stinde
verstehen? Wenn Paulus solches vom Gesetz sagt, dann kann die Stinde
nicht mehr durch das Gesetz definiert sein. Stinde muss also etwas sein,
das nicht nur ausserhalb, sondern auch innerhalb des Gesetzesraumes
geschieht. Das Kommen des Gesetzes gibt Anlass zu einer Verfehlung, die
im Innenraum des Gesetzes angesiedelt ist. Anders gesagt: diese Siinde
kann nicht eine Ubertretung des Gesetzes sein. Also muss es eine Ver-
fehlung sein, die in der Gestalt des gesetzesgemdssen Tuns daherkommt.
Damit ist bei weitem nicht gesagt, alles Tun des Gesetzes se1 Siinde, wohl
aber ist gesagt, dass es ein Tun des Gesetzes gibt, das unter den Begriff
der Stiinde fallt. Ein Tun des Gesetzes, das in Wahrheit von der Siinde
beherrscht ist. Was konnte ein solches Tun sein?

Man kann die Frage nur beantworten, wenn man annimmt, Paulus
kenne eine andere Instanz, gegen welche sich sowohl der Téter als auch
der Untéater des Gesetzes verfehlt. Diese Instanz wird in Rom 5,20 ge-
nannt. Es ist die Gnade. Die Gnade ist fiir Paulus jene Wahrheit Gottes,
die am Kreuz einen Aufstand machte gegen ihre Unterdriickung. Dies ist
keine neu erfundene Wahrheit. Man hétte diesen als Gnade bestimmten
Gott immer sehen konnen, er wird ja auch vom Gesetz und den Prophe-
ten bezeugt, wie Paulus in Rém 3,21 ausdriicklich festhalt und beispiels-
weise anhand des Erzvaters Abraham zeigt (Rom 4). Der Verstoss gegen
die Gnade besteht in einem fundamentalen Missverstindnis Gottes: Gott
wird nicht mehr ganz und ausschliesslich als Geber gedacht, sondern als
ein auf Zusehen und Bewdhrung hin Gebender. Der Verstoss gegen die
Gnade besteht auch in einem elementaren Selbstmissverstdndnis des Men-
schen: das Gottesverhiltnis stellt sich thm als Arbeitsverhéltnis dar, nicht
als Lebensverhéltnis (der Kindschaft). Der Mensch benimmt sich wie ein
Arbeitnehmer, der die Gebote seines Arbeitgebers erfiillt, statt wie ein
Sohn, der von den Lebensmitteln des Vaters lebt. Der Verstoss gegen die
Gnade besteht also in diesem Riickschritt vom Kindesverhdltnis zum
Arbeitsverhdltnis, ganz gleichgiiltig, ob der Arbeiter sich durch Fleiss
oder Faulheit auszeichnet. Die Wahrnehmung der Siinde hat bei Paulus
einen qualitativen Sprung gemacht, der moglich wurde dadurch, dass
Paulus nicht mehr auf dem Boden des Gesetzes argumentiert.
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Wer auf dem Boden des Gesetzes steht, sieht — sozusagen bloss eindi-
mensional — die Siinde nur im Bereich ausserhalb des Gesetzes, der Geset-
zestbertretung also. Wer dagegen nicht mehr auf dem Boden des Gesetzes
steht, sicht — sozusagen zweidimensional — die Siinde auch in den Bereich
des Gesetzes hereinkommen. Im Innenraum des Gesetzes ist dann zu
unterscheiden zwischen dem Tun des Gesetzes und der Erfiillung des
Gesetzes. Das Tun des Gesetzes ist auf die eigene Gerechtigkeit gerichtet,
auf das, was ich Gott schuldig bin, beziechungsweise es ist geprigt durch
das «Rithmen», das Abstellen des Menschen auf seine eigene Kraft. Das
Tun des Gesetzes geschieht liberall dort, wo das menschliche Wirken
antwortet auf die Frage, wer dieser wirkende Mensch sei, bzw. wo der
Mensch sich tiber sein Wirken identifiziert. Die Erfillung des Gesetzes
dagegen ist bei Paulus gegeben durch die Liebe (vgl. Rém 13,8-10). Die
Liebe ist jenes Engagement, was ich dem andern Menschen schulde. Die-
ses Verhalten bearbeitet nicht mehr das Gottesverhéltnis, weil es dieses
den schopferischen Moglichkeiten Gottes anheimstellt. Deshalb kommt es
ganz dem Naichsten zugute, statt irgend eine Wahrheit — sei es die des
jidischen Gesetzes, sei es die des gesetzlich wahrgenommenen Christus.
Diese Entdeckung der Siinde im Innenraum von Gesetz scheint mir eine
Hilfe im Umgang mit allem Normativen zu sein, nicht nur mit dem
Mosegesetz, sondern auch mit den Autoritdten der Neuzeit.

3. Auf Wirken festgelegt (R6m 2,13)

In' R6m 2,1-11 lotet Paulus die Konsequenzen dessen aus, dass man
auf das Richten vertraut und deshalb dem Richten ausgeliefert ist. Jetzt
stellt Paulus fest, dass in dieser Sache kein Unterschied zwischen Juden
und «Heiden» besteht. Die Verurteilung ist universal, wenn das Richten
einmal die massgebende Wirklichkeit geworden ist. Da spielt es keine
Rolle, ob jemand im Besitz des Gesetzes ist oder nicht. Beide, der mit dem
Gesetz und der ohne das Gesetz, werden zusammen mit ithren Werken
untergehen. Denn zur Siinde, zur elementaren Verfehlung des Lebens,
kommt es sowohl mit dem Gesetz als auch ohne es. Denn kein menschli-
ches Tun kann dem Anspruch des gegebenen Lebens gerecht werden.

Wer sich der Wirklichkeit des Richtens anvertraut, wird keine Ret-
tung vor dieser Verurteilung finden. Wer das Normative zur entscheiden-
den Instanz macht, ist der Verurteilung hoffnungslos preisgegeben — vor-
ausgesetzt, er sei ehrlich genug, es sich einzugestehen. Denn vom Norma-
tiven, vom Gesetz gilt: «Nicht die Horer des Gesetzes sind bei Gott
gerecht, sondern die Tater werden gerechtgesprochen werden» (Rom
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2,13). Es nltzt gar nichts, ein hohes ethisches Reflexionsniveau zu haben,
genau zu wissen um die Schuld (namentlich der andern). Es niitzt gar
nichts, sich der Gabe des Gesetzes zu freuen, sich dartuber zu freuen, dass
man den grossten, radikalsten, provozierendsten Forderungen anhingt.
Angesichts des Normativen gilt nur ein einziges: man muss ithm tatig
entsprechen, man muss das Geforderte tun.

Gleichgiiltig was man sich vom Besitz des Gesetzes auch noch ver-
sprechen mag — Verbesserung der Zustinde, Gruppenidentitit, Tradi-
tionsbewusstsein —, es tut immer nur eines: es gebietet. Deshalb spricht
das Gesetz den Menschen niemals als Horer, sondern immer nur als Tater
an. Angesichts des Gesetzes ist das Horen blosses Durchgangstadium des
Gebots,” das vom Gesetzgeber in die Hinde und Fiisse der Menschen
gelangen will. Wer Gott bloss noch im Horizont des Gesetzes wahrnimmt,
legt den Menschen auf das Tun fest. Mag es noch so schon und radikal
sein, was er (oder sie) zu sagen hat, es gibt den Menschen nichts zu héren,
es gibt ihnen bloss zu tun. Mir scheint, das Schicksal der evangelischen
Predigt in der Neuzeit sei ein instruktives Beispiel fiir diesen Sachverhalt.

Dass das Gesetz die Menschen auf das Wirken festlegt, ist ein ele-
mentarer Sachverhalt, der gleichermassen fiir Juden wie fiir «Heiden» gilt.
In seinem Horizont kommt es zu einem normativen Gottesverhéiltnis, das
in Tat und Wahrheit bloss noch das Verhiltnis des Menschen zu seinen
eigenen Taten ist. In diesem Horizont kommt es notgedrungen zum
«Rithmen», zum Versuch, angesichts des Normativen tatkraftig bestehen
zu konnen, und zum Hang, seine eigenen Taten angesichts des Normati-
ven zu rechtfertigen. Im Bereich des Gesetzes kommt es immer zum Ver-
gleich, zur quantitativen Unterscheidung in Stidrkere und Schwéchere.
Auch dieser Vorgang ist sowohl in der jiidischen als auch in der christli-
chen Geschichte tausendfach belegt. Im Rithmen ist der Mensch auf sein
eigenes Wirken zuriickgeworfen, gerade auch dort, wo es um seine Identi-
tat geht. Dieses Zuriickgeworfensein des Menschen kann nicht durch das
Gesetz ausgeschlossen werden, auch nicht dadurch, dass man dem Impe-
rativ (jidisch: Gesetz; christlich: Gebote Jesu) einen Indikativ (jiidisch:
Bund; christlich: Kreuz und Auferstehung) vorausgehen ldsst. Ausge-
schlossen werden kann es nur, wenn das Gottesverhaltnis absolut nicht
mehr durch Gesetz bestimmt wird. Und das bedeutet: wenn der Glaube
normativ wird (vgl. Rom 3,27: das «Gesetz des Glaubens» meint doch
nichts anderes als die Normativitit des Glaubens). Und zwar wenn der
Glaube, die Rezeptivitit, als er selbst normativ wird, nicht bloss als
Grundlage fiir neues Gebieten. Wird der Glaube normativ, so sind die
Menschen der Kreativitit Gottes ausgesetzt und eben dadurch entlassen
aus dem Bannkreis des Wirkens.
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4. Christus — das Ende des Gesetzes (Rom 10,4)

In den ersten paar Versen von Rom 10 macht Paulus eine recht
kritische Bemerkung zur Gesetzeserfiillung in Israel. Er gesteht ihr zwar
Eifer zu, besteht aber dennoch darauf, dass dieser Eifer zu einem Missver-
stindnis der Gerechtigkeit Gottes fiihrt. Der Eifer verkennt die Gerechtig-
keit Gottes dadurch, dass er die Menschen veranlasst, ihre eigene Gerech-
tigkeit zu suchen. Die Menschen suchen das Arbeitsverhiltnis zu Gott
und vernichten eben so ihr Sohnesverhiltnis. Der Eifer ldsst das Gesetz
als etwas erscheinen, in dem Gott den Anspruch eines Arbeitgebers er-
hebt. Genau diesem Gesetz hat Christus ein Ende bereitet. Als Bringer des
Lebens steht er jenseits des Gesetzes. Sofern das Gesetz den Menschen
dazu verleitet, sich wirkend das Leben selbst zu geben, ist Christus das
Ende des Gesetzes. Sofern das Gesetz gegeben ist zum Leben, ist Christus
die Erfillung des Gesetzes. Dies gilt nicht objektiv, es gilt vielmehr fiir die
Glaubenden (aus Juden und «Heiden»), fiir die also, deren Gottesverhilt-
nis der Kreativitat Gottes entspricht und dadurch Abstand gewonnen hat
zu jeglichem Arbeitsverhaltnis.

Im Anschluss an diese kritische Bemerkung folgt eine grossartige
Beschreibung der Grundproblematik gesetzlicher Existenz (Rom 10,5ff).
Die Gerechtigkeit des Mose besteht darin, dass das Leben erwirkt werden
muss durch das Tun des Gesetzes: der Téiter wird durch seine Taten leben.
Darum existiert das Leben als blosse Moglichkeit, die von meinem Wir-
ken allererst verwirklicht werden misste. Das Leben existiert bloss in der
Ferne des Himmels, ich muss es durch mein Wirken allererst auf die Erde
herunterholen. Zwar versteht sich mein Wirken im Namen des Gesetzes
als Gottesverwirklichung, es ist aber der Struktur nach dasselbe wie
Selbstverwirklichung. Selbst- und Gottesverwirklichung haben gemein-
sam, dass in ihnen gerade das Selbst oder Gott zu einer blossen Moglich-
keit degradiert werden, einer Moglichkeit, die es allererst zu verwirklichen
gilt.

In Rom 10,6-8 entdeckt Paulus das eigentliche Verhdngnis der Ge-
setzesgerechtigkeit. Es ist ein Gottesverstindnis, das Gott im Modus der
Nahe vom Jetzt und Hier fernhilt. Die Gesetzesgerechtigkeit ist ganz auf
die Nihe Gottes eingestellt, da sie nichts anderes tun will als den Willen
Gottes, und dennoch halt sie genau diesen Gott fern von der Welt. Sie
nimmt Gott als Gesetzgeber wahr, und gerade in dieser Wahrnehmung
verkennt sie, dass er in Wahrheit viel ndher ist. In Wahrheit ist Gott nicht
der Gesetzgeber sondern der Geber des Lebens. Das Verhidngnis der
Gesetzesgerechtigkeit besteht genau darin, dass sie Gott, dem Geber des
Lebens, keinen Raum lasst, weil sie thn durch den Gebieter des Lebens
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verdringt. Deshalb steigt man in den eigenen Unternechmungen in den
Himmel hinauf, dort das Leben wihnend, um es von dort herunterzuho-
len. Und man steigt durch das eigene Wirken in den Himmel hinauf, weil
man die gottliche Zuwendung dort wihnt, um sie Fleisch werden zu
lassen im eigenen Tun. Aber der Christus ist nicht mehr im Himmel,
niemand muss dorthin aufsteigen, um sich der gottlichen Zuwendung zu
vergewissern. Das gesetzliche Leben ist ein Einspruch gegen die Mensch-
werdung des gottlichen Ja. In den eigenen Unternehmungen steigt man in
die Unterwelt hinab, um das Leben dem Tode zu entreissen, ganz so, als
hitte man die Macht, es aus dem Tode zu erwecken. In den eigenen
Unternehmungen steigt man in die Unterwelt hinab, um Christus von den
Toten zu erwecken, ganz so, als ob er durch uns lebendig werden miisste.
Aber Christus ist nicht mehr im Totenreich, er ist durch die Kreativitit
Gottes fiir jedes Jetzt gegenwirtig geworden. Die gesetzliche Existenz ist
ein Einspruch gegen die Auferweckung Jesu von den Toten.

Die Gerechtigkeit aus Glauben aber setzt auf die Nahe Gottes in
seinem Wort. Sie ist eingestellt auf eine Nihe Gottes, die vielleicht nicht
den Glanz menschlicher Unternehmungen hat, sondern die ohnméchtige
Gestalt des Wortes vom Kreuz. Sie ist also eingestellt auf das, was dem
menschlichen Aufstieg in den Himmel ebenso ein Ende zu machen vermag
wie dem Niedergang zur Holle. Wenn es einen Gott gibt, dann ist er nahe
im Universum, das uns zum Leben gegeben ist, und in dem guten Wort,
das unser Leben begleitet und stindig dem Versinken entreisst. Und wenn
er nicht nahe ist, dann gibt es ihn nicht. Und es fiihrt nur zur Verbreitung
gihnender Nichtigkeit, wenn menschliche Unternehmungen die Wirklich-
keit des unwirklichen Gottes garantieren sollen.

Zum Schluss

Die Einsichten des Paulus in die Problematik des Gesetzes und na-
mentlich des gesetzlichen Lebens mogen gefihrlich sein fiir eine Religion,
die das Gesetz zum Zentrum hat. Vielleicht wire Paulus dennoch beden-
kenswert auch fiir die, die den Weg des Gesetzes weiterhin gehen wollen,
auch wenn er ihn nicht mehr gegangen ist. Die Einsichten des Paulus sind
gefihrlich fiir einen Glauben, der — nach der Aufklirung — sich ange-
wohnt hat, die Wirklichkeit Gottes einzuschranken auf ein normatives
Prinzip oder ein Postulat der praktischen Vernunft. Paulus ist geradezu
unentbehrlich, wenn der weitere Weg des Menschen zur Moderne nicht
unversehens als Hollenfahrt enden soll.

29



	Einsicht in Gesetzlichkeit : Paulus als verständnisvoller Ausleger des menschlichen Lebens

